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MEDIENINFORMATION 
SPERRFRIST: Keine   

Teilrevision der Landwirtschaftsverordnung 

Am 1. Januar 2008 tritt das neue kantonale Landwirtschaftsgesetz in Kraft. Die Nid-

waldner Regierung hat die entsprechende Vollzugsverordnung verabschiedet. Sie 
enthält insbesondere die Ausführungsbestimmungen zu den neuen kantonalen Un-

terstützungsmassnahmen. 

Im Bereich Bewirtschaftungsmethoden leistet der Kanton künftig einen finanziellen Beitrag 

an die Neu- oder Ersatzpflanzung von Hochstammbäumen. Obstanlagen sind von der Re-

gelung ausgenommen. Zudem müssen die einzelnen Bäume so gepflanzt und fachgerecht 

gepflegt werden, dass eine normale Entwicklung der Ertragsfähigkeit gewährleistet ist. Auf 

diese Weise wird die Ökologie wirkungsvoll gefördert und die Erhaltung des typischen 

Landschaftsbildes unterstützt. 

Vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft ist in der neuen Verord-

nung die Unterstützung der Bauernfamilien im Fall von Betriebsumstellungen oder Be-

triebsaufgaben geregelt. Der Kanton beteiligt sich an den Auslagen für die Beratung durch 

Dritte. 

Die Wohnbausanierung im Berggebiet ist ein integraler Bestandteil des neuen Landwirt-

schaftsgesetzes. Beiträge für Neu- und Umbauten werden Landwirtschaftsbetrieben ge-

währt, welche Voraussetzungen bezüglich Ausbildung, Tragbarkeit und Arbeitsaufkommen 

erfüllen. Mit zwingenden Auflagen wird sichergestellt, dass die Voraussetzungen für die 

Dauer von 20 Jahren erfüllt werden. Wird der Betrieb nach der Beitragsgewährung um-

strukturiert oder parzellenweise verpachtet, sind die Beiträge zurück zu erstatten. 
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